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Änderung ASR 2006: Anpassung aufgrund der Vorgaben der eIDAS-VO u.a. 

 
 
Der Delegiertentag der Österreichischen Notariatskammer hat in seiner Sitzung am 21.10.2016 
folgenden Beschluss gefasst: 

 

BESCHLUSS 

 

Die Richtlinien der Österreichischen Notariatskammer vom 19.10.2006 für die Ausstellung und die 
Ausgabe von Ausweisen und Signaturkarten für die elektronische Notarsignatur, elektronische 
Kandidatensignatur und elektronische Beurkundungssignatur idF 22.10.2010 (Ausweis- und 
Signaturkartenrichtlinien, ASR 2006) werden gemäß §§ 140a Abs. 2 Z.  8 und Z. 12  NO wie folgt 
geändert:  

 

1. Der Titel lautet: 

 „Richtlinien der Österreichischen Notariatskammer vom 19.10.2006 für die Ausstellung 
und die Ausgabe von Ausweisen und Signaturkarten für die elektronische Notarsignatur, 
elektronische Kandidatensignatur und elektronische Beurkundungssignatur idF 
21.10.2016 (Ausweis- und Signaturkartenrichtlinien, ASR 2006)“ 

 

2. In Punkt 1.2. wird der Verweis „§ 2 Z. 3a SigG“ durch folgenden Verweis ersetzt: „Art. 3 Z 12 der 
Verordnung (EU) Nr. 910/2014 über elektronische Identifizierung und Vertrauensdienste für 
elektronische Transaktionen im Binnenmarkt und zur Aufhebung der Richtlinie 1999/93/EG, ABl. 
Nr. L 257 vom 28.08.2014 S. 73, in der Fassung der Berichtigung ABl. Nr. L 23 vom 29.01.2015 
S. 19 (eIDAS-VO)“ 

 

3. In Punkt 2.3. wird im dritten Satz die Wortfolge „Zertifizierungsdiensteanbieter (ZDA, § 2 Z. 10 
SigG)“ durch die Wortfolge „Vertrauensdiensteanbieter (VDA, Art. 3 Z 19 eIDAS-VO)“ ersetzt. Im 
letzten Satz wird die Abkürzung „ZDA“ durch die Abkürzung „VDA“ ersetzt.  

 

4. In Punkt 5.1. wird die Wortfolge „Signaturgesetz (SigG), der Signaturverordnung (SigV)“ durch 
die Wortfolge „Signatur- und Vertrauensdienstegesetz (SVG), der Signatur- und 
Vertrauensdiensteverordnung (SVV), der eIDAS-VO“ ersetzt.  

 

5.  In Punkt 5.2. wird die Abkürzung „ZDA“ durch die Abkürzung „VDA“ ersetzt. 

 

6.  In Punkt 6.3. wird die Abkürzung „ZDA“ durch die Abkürzung „VDA“ ersetzt. 

 

7.  In Punkt 8.3. wird der Verweis „§ 2 Z. 2 SigG“ durch den Verweis „§ 3 Abs. 1 Z. 3 SVG iVm Art. 
3 Z 9 eIDAS-VO“ ersetzt. Weiters wird die Abkürzung „ZDA“ durch die Abkürzung „VDA“ ersetzt. 

 

8.  In Punkt 10.1. werden die Abkürzungen „SigG, SigV“ durch die Abkürzungen „SVG, SVV, 
eIDAS-VO“ ersetzt. 

 

9. In Punkt 11.1. werden die Abkürzungen „SigG, SigV“ durch die Abkürzungen „SVG, SVV, 
eIDAS-VO“ ersetzt. 
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10. Die Überschrift „Artikel IV. Widerruf und Sperre der qualifizierten Zertifikate, Rückstellung der 
Ausweise und Signaturkarten“ wird durch die Überschrift „Artikel IV. Widerruf und Aussetzung 
(Sperre) der qualifizierten Zertifikate, Rückstellung der Ausweise und Signaturkarten“ ersetzt. 

 

11.  In Punkt 13. wird die Überschrift „Widerruf und Sperre der qualifizierten Zertifikate“ durch die 
Überschrift „Widerruf und Aussetzung (Sperre) der qualifizierten Zertifikate“ ersetzt, die 
Wortfolge „Widerruf und Sperre“ durch die Wortfolge „Widerruf und Aussetzung (Sperre)“ ersetzt  
sowie die Abkürzungen „SigG, SigV“ durch die Abkürzungen „SVG, SVV, eIDAS-VO“ ersetzt. 

 

12.  In Punkt 14.3. wird die Wortfolge „eine Sperre“ durch die Wortfolge „eine Aussetzung (Sperre)“ 
ersetzt. 

 

13. In Punkt 15. werden die Abkürzungen „SigG, SigV“ durch die Abkürzungen „SVG, SVV, eIDAS-
VO“ ersetzt. 

 

14.  In Punkt 15.2. wird der Verweis „§ 2 Z. 4 SigG“ durch den Verweis „Art. 3 Z 13 eIDAS-VO“ 
ersetzt und der Verweis „§ 21 SigG“ durch den Verweis „§ 5 SVG“ ersetzt. 

 

15.  In Punkt 15.3. wird der Verweis „§ 2 Z. 14 iVm Z. 4 SigG“ durch den Verweis „§ 5 letzter Satz 
SVG iVm Art. 3 Z 13 eIDAS-VO“ ersetzt und der Verweis „§ 2 Z. 5 SigG“ durch den Verweis 
„Art. 3 Z 22 eIDAS-VO“ ersetzt. 

 

16.  In Punkt 17. wird die Abkürzung „ZDA“ durch die Abkürzung „VDA“ ersetzt. 

 

17.  Nach Punkt 19.8. wird folgender Punkt 19.9. angefügt: 

 „.Die Änderungen dieser Richtlinien gemäß dem Beschluss des Delegiertentages vom 
21.10.2016 werden auf der Website der Österreichischen Notariatskammer kundgemacht, 
zusätzlich in der Österreichischen Notariats-Zeitung bekanntgemacht und treten mit Ablauf des 
Tages ihrer Kundmachung in Kraft.“ 

 

 

 

 

 

 

 

[Kundgemacht auf der Website der Österreichischen Notariatskammer (http://www.notar.at) am 30.11.2016 und  
bekanntgemacht in der NZ 2016, S. 475 f. (Ausgabe Dezember 2016).] 

 

 


